
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2005/6/7 2001/14/0187
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 Veröffentlicht am 07.06.2005

Index

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

UStG 1994 §6 Abs1 Z27;

UStG 1994 §6 Abs3;

Rechtssatz

In der Unterfertigung von Abrechnungsbelegen, in denen Umsatzsteuer ausgewiesen wird, kann ein Verzicht auf die

Steuerbefreiung gemäß § 6 Abs. 1 Z 27 UStG 1994 schon deshalb nicht erblickt werden, weil ein derartiger Verzicht

wirksam nur gegenüber dem Finanzamt erklärt werden kann.
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